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Frank Reutter, Landeskommissions-Vorsitzender 01.11.2020: 

 

 

Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen für den Reiterverein Dettingen ab 02.11.2020, gültig bis 

auf weiteres: 

 

 Reitunterricht wird aufgeteilt in 2-er Einheiten + Reitlehrer jeweils 30 min.  

Diese Taktung gilt auch für das Zwergenreiten und Voltigieren. 

 

 Wechsel der 2-er Einheit nach 30 min, unter Einhaltung der Abstandregel mind. 2 m 

 

 Tor an der Hallenfront ist während dem Reiten geöffnet, dies gilt auch beim 

Individualsport, also auch beim Bewegen / Reiten der Pferde, falls mehr als 1 Pferd in der 

Halle. 

 

 Es befinden sich keine weiteren Personen in der Halle und dem Vorraum der Reithalle. 

Zuschauer sind grundsätzlich nicht erlaubt. Beim Zwergenreiten wird ein weiteres 

Hauhaltsmitglied als Unterstützung des eigenen Kindes erlaubt. 

 

 Auf der Stallgasse sind  Personen aus maximal 2 Haushalten gleichzeitig erlaubt, unter 

strikter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. In Summe sind nicht mehr als 4 

Personen auf der Stallgasse zugelassen. 

 

 Beim individuellen Reiten / Bewegen der Pferde sind maximal 3 Pferde in der Halle erlaubt. 

 

 Die ausgehängten Hygiene- und Abstandregeln sind einzuhalten, ebenso der Anwesenheits 

nachweis in der ausliegenden Liste ist auszufüllen. 

 

 Zutritt zu der gesamten Anlage des RVD haben nur Mitglieder, die mit der Versorgung / 

dem Bewegen der Pferde beauftragt bzw. Tierarzt oder Hufschmied. Vereinsfremden 

Personen ist der Zutritt zu den Stallungen / Reithalle generell nicht erlaubt.   

 

 

 

 

 

Vorstand Reiterverein Dettingen 

 

 


